
Eschborn, den 27.07.2021

Parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion

Sehr geehrter Herr vorn Sternheim,
sehr geehrte Damen und Herren des Magistrats,

gemäß § 50 Abs. 2 Satz 4 HGO hat die Gemeindevertretung im Rahmen ihrer Überwachungsrolle ein
umfassendes Fragerecht. Daher bittet die Fraktion der Freien Demokraten, im Zusammenhang mit der
Anschaffung eines nicht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch einsetzbaren Feuerwehrfahrzeugs, um
Auskunft. Der Stadt Eschborn ist hierbei ein Schaden von knapp 240.000 EUR entstanden.

Als Fazit im Bericht des diesbezüglich einberufenen Akteneinsichtsausschusses wurde festgehalten,
dass der Magistrat wegen des eingetretenen Schadens (Amts-)Haftungsansprüche und
dienstrechtliche Ansprüche prüfen könnte.

Hierzu bitten wir um Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche Maßnahmen hat der Magistrat seit Verlesung des Berichts des
Akteneinsichtsausschusses in der Stadtverordnetenversammlung vom 28.11.2019 zur
Verfolgung etwaiger Haftungsansprüche ergriffen?

2. Wurde ein Rechtsgutachten eingeholt? Wenn ja, von wem und mit welchem Ergebnis?

3. Wer ist potenzieller Haftungsschuldner?

4. Bis wann müssen in diesem Fall mögliche Haftungsansprüche spätestens geltend gemacht
werden, damit keine Verjährung eintritt?

Wir bedanken uns für die Klärung der obigen Fragen durch die Verwaltung.
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